
1.1. StGB - Besonderer Teil

dere zuständige Staatsorgane verläßt, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung 
auf Bewährung, mit Haftstrafe oder mit Geldstrafe 
bestraft.
(2) Wer eine Zusammenrottung organisiert oder an
führt (Rädelsführer), wird mit Freiheitsstrafe von ei
nem Jahr bis zu acht Jahren bestraft.
(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 217a
Androhung von Gewaltakten
und Vortäuschung einer Gemeingefahr
Wer die öffentliche Ordnung durch Androhung von 
Sprengungen, Brandlegungen oder anderen Gewalt
akten oder dadurch gefährdet, daß er das Vorliegen 
einer Gemeingefahr vortäuscht, wird mit Freiheits
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung, Haftstrafe oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 218
Zusammenschluß zur Verfolgung 
gesetzwidriger Ziele
(1) Wer eine Vereinigung oder Organisation bildet 
oder gründet oder einen sonstigen Zusammenschluß 
von Personen herbeiführt, fördert oder in sonstiger 
Weise unterstützt oder darin tätig wird, um gesetz
widrige Ziele zu verfolgen, wird, sofern nicht nach 
anderen Bestimmungen eine schwerere Strafe vorge
sehen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, Ver
urteilung auf Bewährung, mit Haftstrafe oder mit 
Geldstrafe bestraft.
(2) Rädelsführer werden mit Freiheitsstrafe von ei
nem bis zu acht Jahren bestraft.
(3) Der Versuch ist strafbar.

Anmerkung:
Eine andere unbefugte Gründung oder Förderung 
der Tätigkeit von Vereinigungen ohne gesetzwidrige 
Zielstellung kann als Ordnungswidrigkeit verfolgt 
werden.

Hinweis: Vgl. § 16 der VO über die Gründung und 
Tätigkeit von Vereinigungen (Reg.-Nr. 3.2.1. 
Ziff. 56). §

§ 219
Ungesetzliche Verbindungsaufnahme
(1) Wer zu Organisationen, Einrichtungen oder 
Personen, die sich eine gegen die staatliche Ordnung 
der Deutschen Demokratischen Republik gerichtete 
Tätigkeit zum Ziele setzen, in Kenntnis dieser Ziele 
oder Tätigkeit in Verbindung tritt, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren, Verurteilung auf Be
währung oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft
1. wer als Bürger der Deutschen Demokratischen 

Republik Nachrichten, die geeignet sind, den 
Interessen der Deutschen Demokratischen Re

publik zu schaden, im Ausland verbreitet oder 
verbreiten läßt oder zu diesem Zweck Aufzeich
nungen herstellt oder hersteilen läßt;

2. wer Schriften, Manuskripte oder andere Materia
lien, die geeignet sind, den Interessen der Deut
schen Demokratischen Republik zu schaden, un
ter Umgehung von Rechtsvorschriften an Orga
nisationen, Einrichtungen oder Personen im 
Ausland übergibt oder übergeben läßt.

(3) Der Versuch ist im Falle des Absatzes 2 Ziffer 2 
strafbar.

§ 220
Öffentliche Herabwürdigung
(1) Wer in der Öffentlichkeit die staatliche Ordnung 
oder staatliche Organe, Einrichtungen oder gesell
schaftliche Organisationen oder deren Tätigkeit 
oder Maßnahmen herabwürdigt, wird mit Freiheits
strafe bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung, Haftstrafe, Geldstrafe oder mit öffentli
chem Tadel bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer Schriften, Gegenstän
de oder Symbole, die geeignet sind, die staatliche 
oder öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen, das so
zialistische Zusammenleben zu stören oder die staat
liche oder gesellschaftliche Ordnung verächtlich zu 
machen, verbreitet oder in sonstiger Weise anderen 
zugänglich macht.
(3) Ebenso wird bestraft, wer in der Öffentlichkeit 
Äußerungen faschistischen, rassistischen, militaristi
schen oder revanchistischen Charakters kundtut 
oder Symbole dieses Charakters verwendet, verbrei
tet oder anbringt.
(4) Wer als Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik die Tat nach Absatz 1 oder 3 im Ausland 
begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, 
Verurteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe be
straft.

§ 221
Herabwürdigung 
ausländischer Persönlichkeiten
Wer in der Öffentlichkeit das Ansehen in der Deut
schen Demokratischen Republik weilender führen
der Repäsentanten anderer Staaten oder einer aus
ländischen oder internationalen Organisation in ei
ner Weise herabwürdigt, die geeignet ist, die friedli
che Zusammenarbeit zwischen den Völkern zu be
einträchtigen und das Ansehen der Deutschen De
mokratischen Republik zu schädigen, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Verurteilung auf 
Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 222
Mißachtung staatlicher 
und gesellschaftlicher Symbole
Wer in der Öffentlichkeit die Staatsflagge, das 
Staatswappen oder andere staatliche oder staatlich
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